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Erwägungen

E. 1
Gegen das eingangs im Dispositiv wiedergegebene, mündlich eröffnete Ur- teil des
Bezirksgerichts Dietikon vom 11. Juli 2024 liess die Privatklägerin 1 (A._____) mit
Eingabe vom 19. Juli 2024 Berufung anmelden (Urk. 66). Mit Ein- gabe vom 22. Juli 2024
liess auch der Beschuldigte Berufung anmelden (Urk. 65). Das begründete Urteil wurde der
Privatklägerin 1 und dem Beschuldigten jeweils am 29. Oktober 2024 zugestellt (Urk. 71/3;
Urk. 71/6). Mit Eingabe vom 30. Okto- ber 2024 zog die Privatklägerin 1 ihre Berufung
zurück (Urk. 73). Der Beschul- digte liess mit Eingabe vom 15. November 2024 fristgerecht
die Berufungserklä- rung im Sinne von Art. 399 Abs. 3 StPO einreichen (Urk. 75).

E. 1.1
Die Festsetzung der Kosten der Untersuchung und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens
(Dispositivziffer 19-20) wurde nicht angefochten und ist daher im Berufungsverfahren nicht
zu überprüfen (vgl. Erw. II.1.3.).
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E. 1.2
Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist in Anwendung von Art. 424 Abs. 1
StPO i.V.m. §§ 16, 2 Abs. 1 lit. b-d sowie 14 Abs. 1 lit. b GebV OG auf Fr. 3'600.–
festzusetzen.

E. 1.3
Die durch die amtliche Verteidigung für das Berufungsverfahren geltend ge- machte
Entschädigung ist ausgewiesen (Urk. 87). Unter zusätzlicher Berücksichti- gung der
Aufwendungen für die Teilnahme an der Berufungsverhandlung (inklu- sive Weg und
Nachbesprechung) erscheint eine Entschädigung von pauschal Fr. 7'500.– (inklusive
Mehrwertsteuer) als angemessen.

E. 1.4
Fällt die Rechtsmittelinstanz selber einen neuen Entscheid, so befindet sie darin auch über
die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Angesichts
dessen, dass es im Berufungsverfahren nebst den be- reits durch die Vorinstanz ausgefällten
Freisprüchen zu einem weiteren Frei- spruch – namentlich vom Vorwurf der Geldwäscherei
– kommt, welcher sich auch auf die Verlegung der Kosten der Untersuchung und des
erstinstanzlichen Ge- richtsverfahrens auswirkt, ist darüber neu zu befinden.

E. 1.5
Gemäss Art. 426 Abs. 1 StPO trägt die beschuldigte Person die Kosten der Untersuchung
und des erstinstanzlichen Gerichtsverfahrens, wenn sie verurteilt wird. Die Verlegung der



Kosten richtet sich nach dem Grundsatz, wonach die Kosten trägt, wer sie verursacht hat
(BGE 138 IV 248 E. 4.4.1 mit Hinweisen). Wird die beschuldigte Person nur teilweise
schuldig gesprochen, so sind ihr die Verfahrenskosten lediglich anteilsmässig aufzuerlegen.
Es hat eine quotenmäs- sige Aufteilung zu erfolgen (Urteil des Bundesgerichts
6B_794/2024 vom 8. Ja- nuar 2025 E. 2.1.1 mit Hinweisen).

E. 1.6
Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Parteien grundsätzlich nach Massgabe ihres
Obsiegens oder Unterliegens (Art. 428 Abs. 1 StPO).

E. 1.7
Die Vorinstanz hat mit Bezug auf die Kostenauflage entschieden, dass sämt- liche Kosten
der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens – mit Ausnahme der Kosten für die
amtliche Verteidigung im Umfang von etwa einem Viertel – dem Beschuldigten
aufzuerlegen sind. Die Kosten der amtlichen Verteidigung im Um-
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sichtigte dabei, dass der Beschuldigte teilweise freigesprochen wurde, erwog hierzu aber,
dass die Strafuntersuchungen hinsichtlich der Tatbestände der Miss- wirtschaft und der
ungetreuen Geschäftsbesorgung zu keinem nennenswerten Mehraufwand geführt hätten.
Die teilweise Auflage der Kosten der amtlichen Ver- teidigung begründete sie damit, dass
die Verteidigung gegen den Vorwurf der Misswirtschaft nicht unbeachtlichen Aufwand
verursacht habe. Dasselbe gelte mit Blick auf den Betrug, wo es zwar zu einem
Schuldspruch komme, indessen die Zi- vilforderung nur teilweise gutgeheissen worden sei
(Urk. 72 S. 66 f.).

E. 1.8
Die Begründung der Vorinstanz überzeugt im Wesentlichen. Dennoch er- scheint eine
vollumfängliche Auflage der Kosten der Untersuchung und des ge- richtlichen Verfahrens
(einschliesslich der Kosten der amtlichen Verteidigung im Umfang von drei Viertel)
angesichts der ausgefällten Freisprüche nicht angemes- sen. Zu berücksichtigen ist jedoch,
dass die verbleibenden Schuldsprüche den- noch den weitaus überwiegenden Teil der
Untersuchungskosten verursacht ha- ben. Des Weiteren obsiegt der Beschuldigte im
Berufungsverfahren nur in gering- fügigem Umfang. Wie vorstehend dargelegt (vgl. Erw.
V.), sind die Verfahrenskos- ten vorliegend, soweit ausreichend, durch die
Beschlagnahmungen zu decken. Bei dieser Ausgangslage rechtfertigt sich, die Kosten der
Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens beider Instanzen (einschliesslich derjenigen
der amtli- chen Verteidigung) – soweit durch die Beschlagnahmungen gedeckt – dem Be-
schuldigten aufzuerlegen. Die verbleibenden Kosten sind definitiv auf die Ge- richtskasse
zu nehmen.

E. 2
Mit Präsidialverfügung vom 19. November 2024 wurde die Berufungserklä- rung des
Beschuldigten den Privatklägerinnen sowie der Staatsanwaltschaft zu- gestellt und Frist zur
Erklärung der Anschlussberufung oder eines Nichteintre- tensantrags angesetzt (Urk. 76).
Innert angesetzter Frist beantragte die Staatsan- waltschaft mit Eingabe vom 21. November
2024 die Bestätigung des vorinstanzli- chen Urteils, verzichtete mithin auf
Anschlussberufung, und ersuchte um Dispen- sation von der Teilnahme an der
Berufungsverhandlung (Urk. 78). Letzteres Ge- such wurde in der Folge bewilligt (vgl.



Stempel auf Urk. 78). Mit Eingabe vom 28. November 2024 liess die Privatklägerin 1
mitteilen, sich am Berufungsverfah- ren nicht aktiv beteiligen zu wollen, die Bestätigung
des vorinstanzlichen Urteils betreffend Zivilforderung und Parteientschädigung zu
beantragen sowie keine weiteren Anträge zu stellen (Urk. 79).

E. 2.1
Die Entschädigung der Rechtsvertretung der Privatklägerin 1 (Urk. 72 S. 72 Dispositivziffer
24) für das erstinstanzliche Verfahren, welche vom Beschuldigten angefochten wurde (Urk.
75 S. 4; Urk. 85 S. 4), ist begründet. Es kann hierfür ohne Weiterungen auf die zutreffenden
Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 72 S. 68). Der Beschuldigte ist
folglich zu verpflichten, der Privatklä- gerin 1 (A._____) eine reduzierte
Prozessentschädigung von Fr. 1'600.– (inkl. Barauslagen und 7.7 % resp. 8.1 %
Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
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E. 2.1.1
Die Vorinstanz erwog hierzu, es lasse sich nicht erstellen, dass der Be- schuldigte das
Formular selbst ausgefüllt habe. Aufgrund seiner Aussagen und mangels gegenteiliger
Beweise sei davon auszugehen, dass er es lediglich unter- zeichnet habe, nachdem es durch
die Bank oder eine Drittperson vorbereitet wor- den sei. Offenbleiben könne aber, wer –
abgesehen vom Beschuldigten – das Formular tatsächlich ausgefüllt habe, da sich der
Anklagesachverhalt dazu aus- schweige und es nicht ersichtlich sei, inwiefern dies einen
Einfluss auf Schuld oder Strafe habe (Urk. 72 S. 21). Im Ergebnis ist der vorinstanzlichen
Ansicht zu folgen. Ihre diesbezüglichen Ausführungen sind indes zu relativieren:

E. 2.1.2
Die Aussagen des Beschuldigten zur Frage, wer das Formular ausgefüllt hat, sind
inkonsistent. Zunächst gab er anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 5. Mai 2021
auf die Frage, wer das Formular ausgefüllt habe, an, er wisse es nicht, nehme aber an, dass
er dies gewesen sei (Urk. 4/1 F/A 33). Nachdem er dann erklärte, dass er sich bei seinem
Banker über die Möglichkeit der Beantra- gung eines Covid-19-Kredites erkundigt habe,
welcher ihm gesagt habe, dass er einen solchen Kredit problemlos erhalten würde, führte er
auf die nachfolgende Frage, wo er das Formular ausgefüllt habe, aus, dass er es lediglich im
Büro un- terzeichnet habe – ohne näher auf einen Bankberater einzugehen, welcher das
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er das Formular vor dem Unterzeichnen durchgelesen und verstanden habe, wisse es aber
nicht genau (Urk. 4/1 F/A 35-37). Erst anlässlich der vorinstanzli- chen Hauptverhandlung
präzisierte er, das Formular sei durch die Bank – mut- masslich seinen Bankberater T._____
– ausgefüllt worden. Auf die Frage, wie die Bank habe wissen können, was sie habe
ausfüllen müssen, führte er aus, er habe "mit ihnen" telefoniert. Dabei habe er "ihnen"
mitgeteilt, was für einen Umsatz er mache. Sie hätten besprochen, welche Fixkosten er
habe, und er habe zudem ge- sagt, dass er auch Bareinnahmen habe. Ausserdem hätten "sie"
ihn gefragt, ob er noch eine andere Bank(-verbindung) habe, worauf er erwähnt habe, dass
er noch bei der D._____ sei. Auf nochmalige Nachfrage, was er für Angaben bei der Bank
gemacht habe, führte er aus, es seien viele Zahlen gewesen: Lohnkosten, Miete, Ersatzteile.
Er nehme an, dass er eine Umsatzzahl genannt habe. Er sei schliess- lich mit dem
Bankberater auf einen Umsatz von Fr. 1'300'000.– gekommen (Prot. I S. 72 f.). Weiter



erklärte der Beschuldigte, dass das Formular in der Folge entweder per Post oder E-Mail zu
ihm gekommen sei und er es dann unterschrie- ben habe (Prot. I S. 74). Ebenso sagte er
anlässlich der Berufungsverhandlung aus, er habe bei der Bank telefonisch nachgefragt, ob
er kreditwürdig sei, worauf ihm der Bankberater zugesagt habe. Zudem habe er den
Jahresumsatz geschätzt und dies auch mit der Bank besprochen. Darauf sei ihm das
Formular geschickt worden und er habe es nur noch unterschrieben (Prot. II S. 18 f.).

E. 2.1.3
Die Schilderung des Beschuldigten, wonach er telefonisch mit der Bank über Umsatz,
Fixkosten, Bareinnahmen und weitere Geschäftsdaten gesprochen habe und daraus ein
Umsatz von Fr. 1'300'000.– resultiert sei, zeigt, dass er selbst die für die Eintragung im
Formular massgeblichen Angaben lieferte. Insbe- sondere seine Aussage "anders wäre es ja
gar nicht möglich" (Prot. I S. 73) ver- deutlicht, dass die Bank weder eigenständig über die
erforderlichen Geschäfts- zahlen verfügte noch deren Richtigkeit überprüfen konnte. Vor
diesem Hinter- grund ist die Darstellung des Beschuldigten, der Bankberater habe die
Umsatzan- gabe "vorgegeben", als offensichtlich lebensfremd und unglaubhaft zu
würdigen. Es entspricht weder der Funktionsweise des Covid-19-Kreditverfahrens noch der
allgemeinen Bankpraxis, dass ein Bankberater ohne Kenntnis der wirtschaftlichen
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Die Bank war mithin zwingend auf die Angaben des Beschuldigten ange- wiesen. Soweit
die Verteidigung geltend macht, der Beschuldigte habe das For- mular im Vertrauen auf die
Richtigkeit der von der Bank vorbereiteten Angaben unterschrieben (vgl. Urk. 85 Rz. 12),
ist dieses Vorbringen somit nicht stichhaltig. Alle wesentlichen Angaben – insbesondere die
Umsatzzahl – stammten vom Be- schuldigten selbst. Mit seiner Unterschrift bestätigte er
diese ausdrücklich. Die Vorinstanz geht daher zu Recht davon aus, dass es nicht relevant ist,
wer das Formular effektiv ausgefüllt hat. Entscheidend ist, dass der Inhalt der Kreditverein-
barung dem Beschuldigten zuzurechnen ist, weil er die Angaben mit seiner Unter- schrift zu
eigen machte. Unstreitig war es mithin der Beschuldigte, der letztlich mit Kreditantrag vom
27. März 2020 als einziger Verwaltungsrat der O._____ AG mit Einzelunterschrift bei der
C._____ AG einen Covid-19-Kredit in der Höhe von Fr. 130'000.– beantragte. Damit
bestätigte er die eingetragenen Werte – insbe- sondere den Umsatz von Fr. 1'300'000.– –
ausdrücklich.

E. 2.2
Die vorinstanzliche Entscheidung bezüglich der Nichtausrichtung einer Ent- schädigung an
den Beschuldigten für die erbetene Verteidigung durch Rechtsan- walt lic. iur. Y2._____ ist
vorliegend ebenfalls zu übernehmen, wobei auf die dies- bezüglichen Erwägungen der
Vorinstanz verwiesen werden kann (Urk. 72 S. 67 f.). Es wird beschlossen: 1. Vom
Rückzug der Berufung der Privatklägerin 1 (A._____) wird Vormerk ge- nommen. 2. Es
wird festgestellt, dass das Urteil des Bezirksgerichtes Dietikon vom 11. Juli 2024 bezüglich
der Dispositivziffern 2 (Freispruch vom Vorwurf der Misswirtschaft und der ungetreuen
Geschäftsbesorgung), 7 (Aufhebung der Kontosperre für das Sparkonto für Mietkaution bei
der C._____ AG (vormals: D._____ AG), lautend auf E._____ und B._____, Konto-Nr. 7,
IBAN CH8), 10 (Aufhebung der Kontosperre für das Kontokorrent Private USD bei der
C._____ AG, lautend auf B._____, Konto-Nr. 9, IBAN CH12), 11 (Aufhebung der
Grundbuchsperre hinsichtlich der Liegenschaft G._____-weg 13, H._____, Grundbuchblatt
14), 13-18 (Verweisung der Schadenersatzbegeh- ren der Privatklägerinnen 2-7 auf den



Zivilweg) und 19-20 (Kostenfestset- zung) in Rechtskraft erwachsen ist. 3. Mündliche
Eröffnung und schriftliche Mitteilung mit nachfolgendem Urteil. 4. Gegen Ziffer 1 dieses
Entscheides kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die
Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten
Ausfertigung an gerechnet, bei der I. strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000
Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge- richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise
schriftlich einzureichen.

- 53 - Die Beschwerdelegitimation und die weiteren Beschwerdevoraussetzungen richten
sich nach den massgeblichen Bestimmungen des Bundesgerichtsge- setzes. Es wird erkannt:
1. Der Beschuldigte B._____ ist schuldig des Betrugs im Sinne von Art. 146 Abs. 1 StGB
(im Umfang von ■ Fr. 75'000.– hinsichtlich Angabe eines höheren Umsatzerlöses als ge-
mäss letzter bekannter Buchhaltung 2018), der Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251
Ziff. 1 StGB sowie ■ der Unterlassung der Buchführung im Sinne von Art. 166 StGB (hin-
■ sichtlich Unterlassung der Führung der Buchhaltung im Tatzeitraum von Februar bis Juli
2020). 2. Der Beschuldigte wird vom Vorwurf der Geldwäscherei im Sinne von Art. 305bis
Ziff. 1 StGB freigesprochen. 3. Der Beschuldigte wird bestraft mit 9 Monaten
Freiheitsstrafe. 4. Der Vollzug der Freiheitsstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf
3 Jahre festgesetzt. 5. a) Von den Saldi der mit Verfügung der Staatsanwaltschaft
Limmattal/Al- bis vom 4. September 2020 gesperrten, nachfolgenden Konti bei der
C._____ AG (vormals: D._____ AG) werden folgende Beträge definitiv beschlagnahmt und
zur Deckung der Verfahrenskosten (einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung)
verwendet: Fr. 800.– (Saldo per 7. September 2020: Fr. 1'262.10) ab dem ■ Sparkonto,
lautend auf B._____, Konto-Nr. 1, IBAN CH2; Fr. 7'200.– (Saldo per 7. September 2020:
Fr. 8'152.–) ab dem ■ Privatkonto, lautend auf B._____, Konto-Nr. 3, IBAN CH4.
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sitivziffer 5a) genannten Beträge ab den dort genannten Konti nach Eintritt der Rechtskraft
innert 10 Tagen nach dessen schriftlicher Mittei- lung an das Zentrale Inkasso des
Obergerichts des Kantons Zürich zu überweisen und hernach die Kontosperren auf diesen
Konti umgehend aufzuheben. 6. a) Von den Saldi der mit Verfügung der Staatsanwaltschaft
Limmattal/Al- bis vom 10. Dezember 2020 gesperrten, nachfolgenden Konti bei der
C._____ AG werden folgende Beträge definitiv beschlagnahmt und zur Deckung der
Verfahrenskosten (einschliesslich derjenigen der amtli- chen Verteidigung) verwendet: Fr.
18'500.– (Saldo per 10. Dezember 2020: Fr. 19'613.02) ab ■ dem Privatkonto, lautend auf
B._____, Konto-Nr. 9, IBAN CH10; der Gegenwert von Fr. 4'000.– (Saldo per 10.
Dezember 2020: ■ EUR 19'800.–) ab dem Sparkonto EUR, lautend auf B._____,
Konto-Nr. 9, IBAN CH11. b) Die C._____ AG wird angewiesen, die in Dispositivziffer 6a)
genannten Beträge ab den dort genannten Konti nach Eintritt der Rechtskraft in- nert 10
Tagen nach dessen schriftlicher Mitteilung an das Zentrale In- kasso des Obergerichts des
Kantons Zürich zu überweisen und her- nach die Kontosperren auf diesen Konti umgehend
aufzuheben. Ab dem Fremdwährungskonto ist der genannte Betrag von Fr. 4'000.– an die
Gerichtskasse zu überweisen und zu den geschäftsüblichen Kondi- tionen dem genannten
Fremdwährungskonto zu belasten. 7. Der Beschuldigte wird verpflichtet, der Privatklägerin
1 (A._____) als Scha- denersatz Fr. 75'000.– zuzüglich 5 % Zins ab 11. Januar 2024zu
bezahlen. Im Mehrbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zins) wird die Schadenersatzforde- rung
auf den Weg des Zivilprozesses verwiesen.



- 55 - 8. Die zweitinstanzliche Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf: Fr. 3'600.– ; die
weiteren Kosten betragen: Fr. 7'500.– amtliche Verteidigung (inkl. 8,1 % MWST) 9. Die
Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens beider In- stanzen
(einschliesslich derjenigen der amtlichen Verteidigung) werden, so- weit durch die
Beschlagnahmungen gedeckt, dem Beschuldigten auferlegt. Die verbleibenden Kosten
werden definitiv auf die Gerichtskasse genom- men. 10. Der Beschuldigte wird verpflichtet,
der Privatklägerin 1 (A._____) eine redu- zierte Prozessentschädigung von Fr. 1'600.– (inkl.
Barauslagen und 7.7 % resp. 8.1 % Mehrwertsteuer) zu bezahlen. 11. Dem Beschuldigten
wird keine Entschädigung für die erbetene Verteidigung durch Rechtsanwalt lic. iur.
Y2._____ ausgerichtet. 12. Mündliche Eröffnung und schriftliche Mitteilung im Dispositiv
an die amtliche Verteidigung im Doppel für sich und zuhanden des Be- ■ schuldigten
(übergeben) die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis ■ die Rechtsvertretung der
Privatklägerin 1 im Doppel für sich und zu- ■ handen der Privatklägerin 1 die
Privatklägerinnen 2-7 ■ (Eine begründete Urteilsausfertigung gemäss Art. 84 Abs. 4 StPO
wird den Privatklägern nur zugestellt, sofern sie dies innert 10 Tagen nach Erhalt des
Dispositivs verlangen.) sowie in vollständiger Ausfertigung an die amtliche Verteidigung
des Beschuldigten im Doppel für sich du zu- ■ handen des Beschuldigten die
Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis ■ die Rechtsvertretung der Privatklägerin 1 im Doppel
für sich und zu- ■ handen der Privatklägerin 1 die Privatkläger 2-7 (sofern verlangt) ■
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Rechtsmittel an die Vorinstanz ■ die Kantonspolizei Zürich, KDM-ZD, mit separatem
Schreiben (§ 54a ■ Abs. 1 PolG) die Kasse des Obergerichts des Kantons Zürich ■ die
C._____ AG, … [Adresse] (im Dispositivauszug unter Hinweis auf ■ Dispositivziffern 5
und 6) die Koordinationsstelle VOSTRA/DNA mit Formular A. ■ 13. Gegen diesen
Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsa- chen erhoben werden. Die
Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten
Ausfertigung an gerechnet, bei der I. strafrechtlichen Abteilung des Bundesgerichtes (1000
Lausanne 14) in der in Art. 42 des Bundesge- richtsgesetzes vorgeschriebenen Weise
schriftlich einzureichen. Die Beschwerdelegitimation und die weiteren
Beschwerdevoraussetzungen richten sich nach den massgeblichen Bestimmungen des
Bundesgerichtsge- setzes. Obergericht des Kantons Zürich II. Strafkammer Zürich, 7.
November 2025 Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: Oberrichter lic. iur. Spiess MLaw
Eggenberger

E. 2.2.1
Das Covid-19-Kreditantragsformular sah unter Ziffer 3 zwei Felder (Block 1 und 2) für die
Angaben zum Kreditbetrag, der gemäss dem Formular 10 % des Umsatzerlöses oder
geschätzten Umsatzerlöses betrug, maximal je- doch Fr. 500'000.–, vor. Unter Block 1
mussten die Antragsteller den definitiven Umsatzerlös 2019; wenn nicht vorhanden, den
provisorischen Umsatzerlös 2019; und wenn auch nicht vorhanden, den Umsatzerlös 2018
eingeben. Falls Angaben zu Block 1 nicht möglich waren, mussten die Antragsteller unter
Block 2 die ge- schätzte Nettolohnsumme für ein Geschäftsjahr angeben, welche sodann
multipli- ziert mit 3 den geschätzten Umsatzerlös von maximal Fr. 500'000.– ergab (Urteil
des Bundesgerichts 6B_95/2024 vom 6. Februar 2025 E. 2.4.2; vgl. auch Urk. 1/4).

E. 2.2.2



Im vorliegend massgeblichen Kreditantrag vom 27. März 2020 wurden so- wohl in Block 1
(Umsatzerlös) als auch Block 2 (Nettolohnsumme) Zahlen einge-
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35; Urk. 85 Rz. 9 f.) ist zunächst unstreitig, dass es sich bei dem in Block 1 deklarierten
Umsatzerlös von Fr. 1'300'000.– um eine objektiv falsche Angabe handelt, da die O._____
AG keinen derart hohen Umsatzerlös erzielte. Dies ergibt sich im Übrigen auch aus den
letzten gesicherten Zahlen der Erfolgsrech- nung 2018, welche lediglich einen Umsatzerlös
von Fr. 555'341.– auswies (Urk. 3/3). Ausserdem bestätigte auch der Treuhänder R._____,
der – wie vorste- hend dargelegt (vgl. Erw. III.B.2.2.) – u.a. für die Jahresabschlüsse
zuständig war, dass sich die Umsätze 2017 und 2018 auf rund Fr. 550'000.– belaufen hätten.
Er habe für das Jahr 2019 zwar keine Zahlen im Kopf, könne sich jedoch nicht vor- stellen,
dass der Umsatz in diesem Jahr Fr. 1'300'000.– betragen hätte, insbeson- dere angesichts
der erheblichen Differenz zu den Vorjahren (Urk. 6 F/A 60-66). Es bestanden denn auch
keinerlei Anhaltspunkte für eine Umsatzverdoppelung. Auch die
Mehrwertsteuerabrechnungen für das Jahr 2018, welche quartalsweise Umsätze zwischen
Fr. 127'826.– und Fr. 153'536.– ausweisen und sich somit im Rahmen des in der
Erfolgsrechnung 2018 ausgewiesenen Gesamtumsatzes von Fr. 555'341.– bewegen,
belegen, dass kein höherer Umsatz erzielt wurde. Erst recht sprechen die deutlich tieferen
Werte der ersten beiden Quartale 2019 (Fr. 98'866.– bzw. Fr. 115'542.–; Beilage zu Urk.
4/1) gegen die Annahme eines Jahresumsatzes von Fr. 1'300'000.–.

E. 2.2.3
Es ist somit erstellt, dass im Kreditantrag unter Ziffer 3 Block 1 als Umsat- zerlös (gemäss
Kleingedrucktem) – mangels eines definitiven oder provisorischen Jahresabschlusses 2019
– jener gemäss Buchhaltung 2018, nämlich im Betrag von Fr. 555'341.–, einzutragen
gewesen wäre. Tatsächlich wurde aber ein mehr als doppelt so hoher Betrag deklariert.
Mithin entbehrte der im Block 1 deklarierte Umsatzerlös von Fr. 1'300'000.– jeder
Grundlage und stellt damit eine objektiv fal- sche Angabe dar.

E. 2.2.4
Die Verteidigung bringt allerdings vor, der Beschuldigte sei (subjektiv) von seiner
Umsatzschätzung von Fr. 1'300'000.– überzeugt gewesen. Er habe die Schätzung nach
eigener Darstellung aufgrund einer überschlagsmässigen Be- rechnung der Fixkosten
(Miete und Personal) vorgenommen, wobei er die im
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Wenn die schätzende Person von der Richtigkeit der Schätzung überzeugt sei, könne ihr
nicht vorgeworfen werden, sie hätte im Sinne des Betrugstatbestan- des irregeführt (Urk. 57
Rz. 37; Urk. 85 Rz. 10 f.).

E. 2.2.5
Die Argumentation der Verteidigung verfängt nicht. Bereits die Vorinstanz wertete die
Aussagen des Beschuldigten zum von ihm errechneten Umsatzerlös als wenig glaubhaft.
Auf ihre diesbezüglichen sich als zutreffend erweisenden Ausführungen kann zunächst
vollumfänglich verwiesen werden (Urk. 72 S. 21 f.). Der Beschuldigte hielt zwar von
Beginn weg daran fest, dass der im Kreditantrag deklarierte Umsatzerlös von Fr.
1'300'000.– korrekt sei (Urk. 4/1 F/A 44; Prot. I S. 42 f. und 72 f.; Prot. II S. 18). Er
vermochte indes in keiner einzigen Befragung schlüssig darzulegen, auf welcher Grundlage



er diesen Betrag errechnet haben will. Anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 6.
Mai 2021 erklärte er hierzu vage, man benötige monatlich Ersatzteile. Er habe zudem drei
Angestellte und zwei Lehrlinge beschäftigt – zuletzt sogar vier. Dazu komme die Arbeit. So
komme man "schnell auf über Fr. 100'000.– pro Monat" (Urk. 4/1 F/A 49). In der
staatsanwaltschaftlichen Einvernahme vom 30. Oktober 2023 wiederholte er, er habe
monatlich ca. Fr. 100'000.– Umsatz erzielt, da er "viel zu tun" gehabt habe (Urk. 4/3 F/A
62). Erst vor Vorinstanz erklärte er sodann, er habe Fixkosten von ca. Fr. 40'000.– (pro
Monat) gehabt, was er gemeinsam mit seinem Bankberater "so ausgerechnet" habe. Er habe
schliesslich Rechnungen und Ersatzteile bezah- len müssen, weshalb sich daraus der
Umsatz ergeben habe. Gleichzeitig verwies er auf angebliche Bareinnahmen und gab hierzu
an, die entsprechenden Belege für die Buchhaltung in die "Kiste" gelegt zu haben (Prot. I S.
23-25). Auf die kon- krete Frage, aufgrund welcher Angaben er (gegenüber dem
Bankberater) die Aussage habe machen können, dass ein Umsatz von Fr. 1'300'000.–
generiert worden sei, antwortete der Beschuldigte ausweichend, aufgrund seiner Fixkosten
und Umsätze. Er sei zudem ausdrücklich gefragt worden, ob er "eine zweite Bank" habe
(Prot. I S. 42). Auf Nachfrage führte er sodann aus, er habe dem Bankberater vorgerechnet,
was für einen Umsatz er mache bzw. "was für Zahlen er habe", worauf dieser gesagt habe,
das könne man so machen (Prot. I S.43). Später erklärte er erneut, er habe mit dem
Bankberater besprochen, welche Fix-

- 27 - kosten er habe. Dabei habe er auch auf Bareinnahmen hingewiesen. Konkret habe er
Angaben zu Lohnkosten, Miete und Ersatzteilen gemacht. Er nehme an, der Bank dabei
auch eine Umsatzzahl genannt zu haben, "anders wäre es ja gar nicht möglich". Auf die
Schätzung von Fr. 1'300'000.– sei er dann mit dem Bank- berater gemeinsam gekommen.
Er selbst habe mit einem monatlichen Umsatz von Fr. 100'000.– sowie zusätzlichen
Bareinnahmen von jährlich Fr. 130'000.– ge- rechnet (Prot. I S. 72 f.). Auf Nachfrage, was
genau der monatliche Umsatz von Fr. 100'000.– umfasse, erklärte der Beschuldigte, dies
seien "alle Rechnungen, die gestellt werden". Man kaufe schliesslich Teile wie
Stossstangen und Schein- werfer ein – "das koste alles Geld und gehöre in den Umsatz"
(Prot. I S. 76). Als Beispiele für Bareinnahmen nannte er Pneumontagen oder Reinigungen.
Bei Per- sonen, welche die Ersatzteile selbst mitbringen würden, könne er dagegen nur die
Arbeit verrechnen. Gleichzeitig bestätigte er nochmals, dass auch diese Barein- nahmen in
die Buchhaltung eingeflossen seien (Prot. I S. 76). Anlässlich der Be- rufungsverhandlung
gab er auf die Frage, wie er auf einen Jahresumsatz von Fr. 1'300'000.– gekommen sei, an,
dass er "den Umsatz, den er im Monat mache" mal zwölf gerechnet und zusätzlich
Bareinnahmen aus dem Wäscheplatz, Pneu- wechseln etc. berücksichtigt habe, was seiner
Darstellung nach nochmals rund Fr. 100'000.– ergeben habe (Prot. II S. 18). Auf Nachfrage
gab er zudem an, dass er den Umsatz für das Jahr 2019 geschätzt habe (Prot. II S. 19).

E. 2.2.6
Die Aussagen des Beschuldigten erweisen sich bei gesamthafter Würdi- gung als
inkonsistent, vage und nachträglich konstruiert. Sie zeigen kein kohären- tes Bild einer
nachvollziehbaren Überlegung, sondern vielmehr den Versuch, die unstreitig falsche
Angabe von Fr. 1'300'000.– nachträglich mit wechselnden Erklä- rungen zu rechtfertigen.
Schon die Bandbreite seiner Ausführungen – von einer allgemeinen Bezugnahme auf
"Fixkosten" und "viele Aufträge" bis hin zu nicht be- legten Bareinnahmen – verdeutlicht,
dass er keine klare Vorstellung von den tat- sächlichen finanziellen Kennzahlen seines
Unternehmens hatte. Hinzu kommt, dass die vom Beschuldigten beschriebene



"Berechnung" des Umsatzes jeder be- triebswirtschaftlichen Logik entbehrt. Er leitete den
Jahresumsatz nicht aus tat- sächlich erzielten Einnahmen ab, sondern offenbar aus einer
groben Schätzung seiner Fixkosten, ohne indes eine nachvollziehbare Methode oder
konkrete Buch-
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des tatsächlichen Umsatzes, zumal Fixkosten in keinem linearen Verhältnis zum Umsatz
stehen. Dies stellt vielmehr eine willkürliche Schätzung dar, die jegli- cher Realität
entbehrt.

E. 2.2.7
Ausserdem stehen die Aussagen des Beschuldigten in offenem Wider- spruch zu den
objektiven Belegen. Hätte die O._____ AG 2018 oder 2019 – wie vom Beschuldigten
behauptet – tatsächlich monatlich rund Fr. 100'000.– umge- setzt, hätte sich dies
zwangsläufig in den Buchhaltungsunterlagen und namentlich in den
Mehrwertsteuerabrechnungen niederschlagen müssen. Konfrontiert mit den entsprechenden
Daten, wonach die O._____ AG gemäss den Unterlagen der Eidgenössischen
Steuerverwaltung für die ersten beiden Quartale 2019 Umsätze von lediglich Fr. 98'866.–
bzw. Fr. 115'542.– auswies, erklärte der Beschuldigte lapidar, er könne dazu nichts sagen
(Urk. 4/3 F/A 58 f.). Auf den Hinweis, dass diese Werte in etwa mit der Erfolgsrechnung
2018 übereinstimmten, reagierte er ausweichend mit der Bemerkung: "Ich kann das nicht
mehr beurteilen, es ist lange her" (Urk. 4/3 F/A 60). Als ihm sodann vorgehalten wurde,
dass die Umsätze 2019 gegenüber dem Vorjahr sogar rückläufig gewesen seien, bestritt er
dies pauschal mit der Begründung, das sei unmöglich, da er viel zu tun gehabt und
monatlich etwa Fr. 100'000.– Umsatz erzielt habe (Urk. 4/3 F/A 62). Schliesslich wurde der
Beschuldigte mit den Schätzungen der Eidgenössischen Steuerverwaltung für die letzten
beiden Quartale 2019 konfrontiert, welche einem geschätzten Umsatz von Fr. 72'727.– bzw.
Fr. 54'545.– entsprachen. Auch hierzu erklärte er lediglich, er könne sich nicht mehr
erinnern (Urk. 4/3 F/A 63 f.). Diese stereotype Berufung auf Erinnerungslücken und
pauschale Gegenbehauptungen (vgl. dazu dasselbe Aus- sageverhalten in der polizeilichen
Befragung: Urk. 4/1 F/A 46-48 und F/A 53 f.) zeigt deutlich, dass der Beschuldigte keine
plausible Erklärung für die Diskrepanz zwischen den belegten Geschäftszahlen und seiner
eigenen Umsatzangabe lie- fern konnte oder wollte. Des Weiteren ist auch die Behauptung
des Beschuldig- ten, es habe zusätzliche Bareinnahmen von Fr. 100'000.– bis Fr. 130'000.–
pro Jahr gegeben, weder durch Belege noch durch Zeugenaussagen bestätigt. Sie steht
überdies in offenem Widerspruch zu seiner eigenen Aussage, wonach alle Einnahmen
ordnungsgemäss verbucht worden seien.
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E. 2.2.8
Besonders ins Gewicht fällt schliesslich, dass der Beschuldigte anlässlich der
Berufungsverhandlung ausdrücklich einräumte, den Umsatz im Hinblick auf einen
möglichen Verkauf des Betriebs bewusst "hochgepusht" zu haben (Prot. II S. 13 f., vgl.
auch S. 17). Mit dieser Aussage bestätigte er selbst, dass seine Um- satzangaben nicht die
wirtschaftlichen Verhältnisse abbildeten, sondern bewusst überhöht dargestellt wurden, um
das Unternehmen für Kaufinteressenten attrakti- ver erscheinen zu lassen. Diese Aussagen
widersprechen somit seiner Darstel- lung, er habe die Umsatzhöhe gutgläubig geschätzt
oder gar als zutreffend erach- tet, und entzieht seinen Ausführungen zur angeblichen



Plausibilität der Zahl end- gültig jede Glaubhaftigkeit.

E. 2.2.9
Insgesamt bestehen somit keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass der Be- schuldigte den im
Kreditantrag angegebenen Umsatzerlös tatsächlich aufgrund ei- ner ernsthaften
betriebswirtschaftlichen Einschätzung für plausibel hielt. Die Aus- sagen des Beschuldigten
hierzu erweisen sich als derart widersprüchlich und vage, dass sie als nachträgliche
Schutzbehauptungen zu qualifizieren sind. Insbe- sondere seine wiederholte Angabe, er
habe "viel zu tun gehabt" und deshalb müsse der Umsatz höher gewesen sein, ist rein
spekulativ und durch nichts be- legt. Es fehlt jeglicher Hinweis darauf, dass die von ihm
genannte Umsatzzahl eine reale, anhand konkreter Geschäftsdaten nachvollziehbare
Grundlage hätte. Nach dem Gesagten ist davon auszugehen, dass der im Kreditantrag
deklarierte Umsatzerlös auf einer willkürlich durch den Beschuldigten gewählten Zahl ba-
sierte. Eine innere Überzeugung von der Richtigkeit seiner Schätzung ist bei die- ser
Sachlage ausgeschlossen.

E. 2.2.10
Somit ist erstellt, dass die vom Beschuldigten gemachten Angaben zum Umsatzerlös nicht
auf einem Irrtum seinerseits, sondern auf bewusster Unrichtig- keit beruhten.

E. 2.2.10.1
Daran ändert im Übrigen nichts, dass im Kreditantrag nebst der fal- schen Umsatzangabe in
Block 1 auch Angaben in Block 2 gemacht wurden, wel- che sich nach Auffassung der
Verteidigung mit den tatsächlichen Verhältnissen decken würden (vgl. Urk. 57 Rz. 35; Urk.
85 Rz. 4). Wie bereits vorstehend unter Ziffer 2.2.1. dargelegt, sah das standardisierte
Formular klar vor, dass für die Be-
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massgebend sind. Block 2 (Nettolohnsumme) diente einzig als Auffanglösung für den Fall,
dass im Block 1 keine Angaben gemacht werden konnten – was in der Praxis auf sehr junge
Unternehmen zugeschnitten war, die im Zeitpunkt der Antragsstellung über keine
Erfahrungszahlen verfügten. Bei der seit Jahrzehnten bestehenden O._____ AG war dies
offensichtlich nicht der Fall, was auch dem Beschuldigten bekannt war. Er hätte daher auch
keine Lohnsummen-Schätzung vorzunehmen brauchen, sondern – wie es das Formular
ausdrücklich vorsah – auf die tatsächlich vorhandenen Buchhaltungszahlen des Jahres 2018
abstellen müssen. Die Berufung der Verteidigung auf die Eintragungen in Block 2 ist somit
unbehelflich.

E. 2.2.10.2
Soweit die Verteidigung schliesslich geltend macht, der Beschuldigte habe mit den
Angaben in Block 2 eine realistische Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse geliefert
(Urk. 57 Rz. 35; Urk. 85 Rz. 9), übersieht sie, dass der in Block 2 angegebene Umsatzerlös
systembedingt nie höher als Fr. 500'000.– sein konnte. Nach der im Formular vorgegebenen
Berechnungsformel "geschätzter Umsatzerlös = 3 x angegebene Nettolohnsumme" wäre bei
der deklarierten Netto- lohnsumme von Fr. 250'000.– rechnerisch ein (geschätzter)
Umsatzerlös von Fr. 750'000.– resultiert – und damit wiederum ein höherer Betrag als der
tatsäch- lich ausgewiesene Umsatz. Es ist mithin reiner Zufall, dass dieser Wert näher an
den realen Verhältnissen lag. Massgebend für die vorliegende Beurteilung ist je- doch mit
der Vorinstanz, dass für die beantragte Kredithöhe allein die Angaben in Block 1



ausschlaggebend waren. Der im Kreditantrag ausgewiesene Kreditbetrag von Fr. 130'000.–
beruhte eindeutig auf der in Block 1 angegebenen Umsatz- summe von Fr. 1'300'000.–. Mit
der Unterzeichnung und Einreichung dieses For- mulars machte der Beschuldigte somit
eine falsche Angabe. Der Hinweis der Ver- teidigung auf die Eintragungen in Block 2
vermag somit die objektive Falschheit der in Block 1 deklarierten Umsatzzahl weder zu
erklären noch zu relativieren.

- 31 - 3. Rechtliche Würdigung

E. 2.3
Wie nachfolgend gezeigt werden wird, kommt hinsichtlich des Betrugs, der
Urkundenfälschung und der Unterlassung der Buchführung eine Geldstrafe nicht in Frage,
da zum einen vom Verschuldensmass her für den Betrug eine Strafe von über 6 Monaten
auszusprechen sein wird und zum anderen sich die Ausfäl- lung einer Geldstrafe
hinsichtlich des engen Konnexes der Urkundenfälschung und der Unterlassung der
Buchführung zur Betrugstat ohnehin nicht rechtfertigen liesse. Daher ist eine Freiheitsstrafe
als Gesamtstrafe auszufällen.

E. 2.4
Angesichts des schwereren Verschuldens ist vom Betrug auszugehen und diese
Einsatzstrafe sodann hinsichtlich der Urkundenfälschung und der Unterlas- sung der
Buchführung angemessen zu erhöhen. Aussergewöhnliche Umstände, die das Verlassen des
Strafrahmens nach unten oder oben rechtfertigen würden, liegen nicht vor. 3. Konkrete
Strafzumessung

E. 3
Am 16. Januar 2025 wurden die Parteien zur Berufungsverhandlung auf den

E. 3.1
Tatkomponente betreffend Betrug

E. 3.1.1
Bezüglich der objektiven Tatschwere ist zunächst festzuhalten, dass der Beschuldigte im
Namen der Kreditnehmerin auf dem Kreditantrag vom 27. März 2020 einen Umsatzerlös
von Fr. 1'300'000.– deklarierte und damit einen mehr als doppelt so hohen Betrag angab, als
nach den massgeblichen Buchhaltungsunter- lagen zulässig gewesen wäre. Entsprechend
beantragte er einen Kredit von Fr. 130'000.–, wovon aber "lediglich" Fr. 75'000.– als
Deliktssumme zu betrachten sind. Dieser Betrag stellt innerhalb des Anwendungsbereichs
der Covid-19-Soli- darbürgschaftsverordnung keine unerhebliche Summe dar, liegt aber
immerhin ei- niges unter dem maximalen Kreditbetrag von Fr. 500'000.–. Es ist auch zu
sehen, dass es sich um ein sehr einfaches betrügerisches Vorgehen handelte. Der Be-
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mit anderen Worten nur eine kurze, einfache Tathandlung erforderlich, um dieses zinslose
Darlehen für die O._____ AG zu erlangen. Der Beschuldigte hat sich keiner Lügengebäude
bedient, sondern lediglich – aber immerhin – eine un- wahre Urkunde erstellt. Nicht
unberücksichtigt bleiben kann indes, dass sich die Gesellschaft aufgrund der besonderen
Ausnahmesituation durch die Covid-19- Pandemie in einer ausserordentlichen Lage befand
und der Staat wegen der wirtschaftlichen Notlage angehalten war, für schnelle und
unbürokratische Hilfe zu sorgen, was der Beschuldigte in verwerflicher Art und Weise zu



seinem Vorteil ausnutzte. In objektiver Hinsicht ist insgesamt von einem noch leichten
Verschul- den auszugehen.

E. 3.1.2
In subjektiver Hinsicht ist mit der Vorinstanz zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte
eventualvorsätzlich hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben im Kre- ditantrag handelte.
Dass er dabei rein finanzielle Interessen verfolgte, wirkt sich strafzumessungsneutral aus,
da dieses Motiv jedem Vermögensdelikt immanent ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts
6B_18/2022 vom 23. Juni 2022 E. 2.4.1). Die subjektive Tatschwere vermag die objektive
Tatschwere daher nur leicht zu relati- vieren.

E. 3.1.3
In objektiver und subjektiver Hinsicht ist insgesamt unter Berücksichtigung des breiten
Spektrums möglicher Betrugshandlungen und davon erfassten Deliktsbeträgen von einem
leichten Verschulden auszugehen. Es erscheint dem- zufolge eine Einsatzstrafe von 7-8
Monaten dem Verschulden des Beschuldigten angemessen. Bei dieser Strafhöhe kommt
eine Geldstrafe selbstredend nicht mehr in Frage.

E. 3.2
Tatkomponente betreffend Urkundenfälschung

E. 3.2.1
Der Beschuldigte hat mit seiner Unterschrift die wahrheitswidrige Umsatz- angabe in der
Kreditvereinbarung bestätigt, woraufhin der O._____ AG die er- wähnte Kreditsumme
gewährt wurde. Es handelte sich dabei nicht um eine son- derlich ausgeklügelte
Tathandlung, doch ist die Tat angesichts des damit beab- sichtigten Taterfolges und des
zumindest in Kauf genommenen persönlichen Vor-
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qualifizieren, welche aufgrund der subjektiven Aspekte nicht in einem milderen Licht zu
sehen ist.

E. 3.2.2
In der Gesamtsicht rechtfertigt sich bei isolierter Betrachtung eine Ein- satzstrafe von rund
4 Monaten. Aufgrund des engen Zusammenhanges dieser Tat mit der Haupttat des Betrugs
kommt als Strafart wie bereits erwähnt auch diesbe- züglich lediglich eine Freiheitsstrafe in
Betracht.

E. 3.2.3
Die Urkundenfälschung diente als Tatmittel zur Begehung des Betrugs. Angesichts der
unmittelbaren zeitlichen und sachlichen Nähe dieses Delikts zur Haupttat ist lediglich eine
massvolle Asperation der Einsatzstrafe angezeigt, so dass diese letztlich um 1 Monat auf
eine Freiheitsstrafe von 8-9 Monaten zu erhö- hen ist.

E. 3.2.4
Auch unter dem Gesichtspunkt der Arglist vermag der von der Verteidi- gung geltend
gemachte Widerspruch zwischen Block 1 und 2 der Kreditvereinba- rung (Urk. 57 Rz. 42;
Urk. 85 Rz. 2 ff.) nichts zu ändern. Die Arglist ergibt sich beim Covid-19-Kreditbetrug
mittels falscher Angaben zum Umsatzerlös aus der besonderen Lage im Zeitpunkt der
Kreditvergabe und dem in der Covid-19-Soli- darbürgschaftsverordnung vorgesehenen



Selbstdeklarationsverfahren. Der Covid- 19-Kredit war als rasche und einfach zugängliche
Soforthilfe gedacht. Die Covid- 19-Überbrückungshilfe wurde bewusst unbürokratisch
gestaltet. Nur dank der ver-
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konnten innert Kürze zahlreiche um das Überleben kämpfende KMU rasch Liqui-
ditätshilfe erhalten. Wie bereits erwähnt, ist der Covid-19-Kredit nach der Recht- sprechung
daher nicht vergleichbar mit der Vergabe eines gewöhnlichen Darle- hens. Vielmehr kann
das Qualifikationsmerkmal der Arglist im Rahmen von Covid- 19-Krediten selbst bei
einfachen Falschangabe erfüllt sein (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_95/2024 vom
6. Februar 2025 E. 3.4.2 mit weiteren Hinwei- sen). Entgegen der Verteidigung trifft es
somit nicht zu, dass den Angestellten der Bank oder der Bürgschaftsorganisation aufgrund
der gleichzeitigen Angaben in Block 2 hätte auffallen müssen, dass der Kreditantrag falsche
Angaben zum Um- satzerlös enthielt. Wie bereits erwähnt, war die Bank lediglich zu einer
formalen Prüfung verpflichtet und musste damit nur bei unauflösbaren Widersprüchen re-
agieren. Ein solcher lag hier jedoch nicht vor. Wie bereits vorstehend dargelegt wurde, war
für die Bestimmung des Kreditbetrags in erster Linie auf die Angaben im Block 1
abzustellen, wie aus dem Formular selbst eindeutig hervorgeht ("Block 2 (nur falls keine
Angaben zu Block 1)"). Entsprechend ergab sich auch der beantragte Kreditbetrag von Fr.
130'000.– rechnerisch aus dem im Block 1 deklarierten Umsatz von Fr. 1'300'000.– (10 %
des in Block 1 deklarierten Umsat- zerlöses). Aus dem Formular ergab sich für die Bank
somit eindeutig, dass ein Kredit von Fr. 130'000.– beantragt wurde, basierend auf dem im
Block 1 angege- benen Umsatz von Fr. 1'300'000.–. Der Kreditbetrag war damit klar
ableitbar, so- dass die Bank den Kreditantrag ohne weitere Nachfragen bearbeiten durfte
und konnte. Die Vorinstanz hat zudem zutreffend erwogen, dass zum Zeitpunkt des
Kreditantrags aufgrund der Pandemielage und der Kommunikation des Bundesra- tes ohne
Weiteres bekannt war, dass eine Überprüfung der Angaben weder vor- gesehen noch
flächendeckend möglich war. Dies war selbst für den Beschuldig- ten als Laien verständlich
kommuniziert worden. Entsprechendes ergibt sich auch aus seinen eigenen Aussagen,
wonach er aus den Medien von der Möglichkeit ei- nes Covid-19-Kredits erfahren und
schliesslich durch seine Bank vernommen habe, dass er einen solchen Kredit problemlos
erhalten würde (Urk. 4/1 F/A 34; Prot. I S. 70). Zu berücksichtigen ist in diesem
Zusammenhang auch, dass sein Kreditantrag bereits einen Tag nach Inkrafttreten der
Covid-19-Solidarbürg-
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schuldigte erkennen, dass seine Angaben keiner näheren Kontrolle unterzogen würden, und
nutzte diese besondere Situation gezielt aus. Eine Opfermitverant- wortung seitens der
Bank, welche die Arglist entfallen liesse, liegt unter diesen Umständen nicht vor.
Zutreffend wies die Vorinstanz darauf hin, dass sich die da- malige gesamtgesellschaftliche
Notsituation auf die Beurteilung der Opfermitver- antwortung auswirkte (vgl. Urk. 72 S. 36
f.). Gemäss Rechtsprechung durften die Banken gestützt auf die
Covid-19-Solidarbürgschaftsverordnung mangels einer Prüfungspflicht auf die Richtigkeit
der selbstdeklarierten Angaben im Covid-19- Kreditantragsformular vertrauen (vgl. Urteil
des Bundesgerichts 6B_775/2024 vom 28. August 2025 E. 1.3.2). Der Beschuldigte
handelte somit arglistig, indem er durch die bewusste Angabe eines offensichtlich
überhöhten Umsatzes die unbü- rokratische Soforthilfe in Anspruch nahm und dadurch eine
Auszahlung des Kre- dits bewirkte.



E. 3.2.5
Dem Einwand der Verteidigung, dass der Beschuldigte ohne Bereiche- rungsabsicht
gehandelt habe, da er die abgehobenen Gelder nach eigenen Anga- ben zur Begleichung
von Verpflichtungen der O._____ AG verwendet und in der Hoffnung gehandelt habe, die
O._____ AG vor dem Konkurs bewahren zu können (Urk. 85 Rz. 14 f.), ist
entgegenzuhalten, dass der Beschuldigte bewusst einen zu hohen Umsatz für sein
Unternehmen deklarierte, um dadurch einen höheren Kre- ditbetrag zu erlangen, als der
O._____ AG bei wahrheitsgemässer Deklaration zu- gestanden hätte. Der Beschuldigte
wusste, dass er bei korrekter Angabe des Um- satzerlöses lediglich Anspruch auf einen
deutlich geringeren Kredit gehabt hätte. Er handelte damit in der Absicht, der O._____ AG
einen unrechtmässigen Vermö- gensvorteil in Form eines um Fr. 75'000.– zu hohen
Kreditbetrages zu verschaf- fen. Dass der Beschuldigte zielgerichtet auf diesen
Vermögensvorteil hinwirkte, bestätigen auch seinen Aussagen anlässlich der
Berufungsverhandlung. So führte er aus, dass er den Covid-19-Kredit im Wesentlichen
deshalb beantragt habe, weil er im zinslosen Darlehen eine ausserordentlich günstige
Finanzierungsmög- lichkeit sah, die unter normalen Umständen nicht erhältlich gewesen
wäre (Prot. II S. 17). Seine Aussagen verdeutlichen, dass er den Kredit als vorteilhafte
Gele- genheit betrachtete, von besonders attraktiven Konditionen zu profitieren, und
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spätere Verwendung der Gelder oder seine wirtschaftliche Motivation vermögen die
Bereicherungsabsicht nicht zu relativieren. Der Beschuldigte nahm das mit der falschen
Umsatzangabe verbundene Schädigungspotential zumindest in Kauf, und dieses hat sich
letztlich auch realisiert. Dementsprechend handelte der Be- schuldigte nicht nur
eventualvorsätzlich, sondern auch mit Bereicherungsabsicht.

E. 3.2.6
Es liegen weder Rechtfertigungs- noch Schuldausschlussgründe vor, so dass der
Beschuldigte in Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheides des Be- trugs im Sinne von
Art. 146 Abs. 1 StGB (im Umfang von Fr. 75'000.– konkret we- gen der Angabe eines
höheren Umsatzerlöses als gemäss letzter bekannter Buchhaltung 2018) schuldig zu
sprechen ist.

E. 3.3
Tatkomponente betreffend Unterlassung der Buchführung

E. 3.3.1
In objektiver Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte es während rund 5
Monaten unterliess, eine ordnungsgemässe Buchhaltung führen zu lassen. Die
Pflichtverletzung ergab sich insbesondere deshalb, weil er die für die mit der Buchhaltung
von ihm betrauten Personen nicht kontrollierte. Mit der Vorinstanz ist dabei zugunsten des
Beschuldigten zu berücksichtigen, dass es sich bei der vom Beschuldigten geführten
Gesellschaft um ein Kleinstunterneh- men handelte, während sich der vollständige
Stillstand der Buchführung im Tat- zeitraum straferhöhend auswirkt. Des Weiteren ist leicht
strafmindernd zu berück- sichtigen, dass die Unterlassung der Buchführung lediglich die
Nichtführung der laufenden Buchhaltung für rund 5 Monate, indessen nicht das
Nichterstellen von Abschlüssen umfasste. Insgesamt wiegt das objektive Verschulden sehr
leicht.



E. 3.3.2
In subjektiver Hinsicht ist zu berücksichtigen, dass der Beschuldigte even- tualvorsätzlich
handelte, indem er das Nichtführen der laufenden Buchhaltung zu- mindest in Kauf nahm.
Die Tat wäre aber ohne Weiteres vermeidbar gewesen, wenn der Beschuldigte geeignete
Massnahmen ergriffen hätte. Die subjektive Tatschwere vermag die objektive Tatschwere
daher nicht zu relativieren.
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E. 3.3.3
In der Gesamtsicht rechtfertigt sich bei isolierter Betrachtung eine Ein- satzstrafe von etwa
1 Monat. Aufgrund des engen Zusammenhanges dieser Tat mit der Haupttat des Betrugs
kommt als Strafart wie bereits erwähnt auch diesbe- züglich lediglich eine Freiheitsstrafe in
Betracht.

E. 3.3.4
In Anwendung des Asperationsprinzips erscheint eine Erhöhung der Ein- satzstrafe um ca.
½ Monat als angemessen. 4. Täterkomponente 4.1. Was die Täterkomponente betrifft, kann
zu den persönlichen Verhältnissen des Beschuldigten auf die Ausführungen der Vorinstanz
verwiesen werden (Urk. 72 S. 51 f.). Anlässlich der Berufungsverhandlung ergänzte der
Beschuldigte, dass er inzwischen Rentner sei. Seine monatlichen Einkünfte wür- den sich
derzeit aus AHV- und BVG-Leistungen im Umfang von insgesamt Fr. 2'417.65
zusammensetzen. Für die Wohnungskosten bezahle er monatlich etwa Fr. 500.–. Ansonsten
habe er weder Schulden noch Vermögen (Prot. II S. 10 f.). Die persönliche Situation des
Beschuldigten und sein Werdegang wirken sich strafzumessungsneutral aus. 4.2. Der
Beschuldigte weist eine Vorstrafe auf. Im Jahr 2016 ist insbesondere eine Verurteilung
wegen Verletzung des Geheim- und Privatbereichs durch Auf- nahmegeräte verzeichnet.
Hierfür wurde der Beschuldigte zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 170.–, deren
Vollzug unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren aufgeschoben wurde, sowie zu einer
Busse von Fr. 900.– verurteilt (Urk. 74). Unter Berücksichtigung des geringen Strafmasses
der Vorstrafe sowie des Umstands, dass diese zeitlich bereits deutlich zurückliegt und nicht
einschlä- gig ist, fällt sie bei der Strafzumessung nicht ins Gewicht. 4.3. Was das
Nachtatverhalten betrifft, gilt es festzuhalten, dass der Beschul- digte von Beginn weg nicht
geständig war. Weitere strafzumessungsrelevante Faktoren liegen nicht vor. 4.4. Insgesamt
ergeben sich aus der Täterkomponente somit keine strafmindern- den oder straferhöhenden
Umstände.

- 47 - 5. Fazit Unter Berücksichtigung aller Strafzumessungsgründe ist somit eine
Freiheitsstrafe von 9 Monaten auszufällen. 6. Vollzug Das Gericht schiebt den Vollzug
einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von höchstens 2 Jahren in der Regel auf, wenn
eine unbedingte Strafe nicht notwen- dig erscheint, um den Täter von der Begehung
weiterer Verbrechen oder Verge- hen abzuhalten (Art. 42 Abs. 1 StGB). Angesichts des zu
beachtenden Verbots der "reformatio in peius" (Art. 391 Abs. 2 StPO) hat es vorliegend
beim durch die Vorinstanz gewährten bedingten Vollzug ohnehin sein Bewenden. Auch die
von der Vorinstanz gegenüber dem gesetzlichen Minimum nur leicht angehobene Pro-
bezeit von 3 Jahren erscheint angesichts der Vorstrafe des Beschuldigten jeden- falls nicht
als zu lang und ist deshalb zu bestätigen. V. Beschlagnahmungen / Kontosperren 1. Im
Zusammenhang mit dem vorliegenden Strafverfahren verfügte die Staatsanwaltschaft am 4.
September 2020 und am 10. Dezember 2020 die Sperre sämtlicher in der Schweiz



angelegter oder verwalteter Konti, die auf den Namen des Beschuldigten oder die Firma
O._____ AG, alleine, gemeinsam oder gemeinsam mit Dritten lauten oder an denen diese
zumindest mit verfügungsbe- rechtigt oder wirtschaftlich berechtigt sind, bei der D._____
AG sowie bei der C._____ AG (Urk. 7/1; Urk. 8/1). 2. Die Vorinstanz ordnete gestützt auf
Art. 268 Abs. 1 lit. a StPO die definitive Beschlagnahme von Fr. 800.– resp. Fr. 7'200.– ab
den Spar- und Privatkonti bei der D._____ AG sowie von Fr. 4'000.– ab dem Sparkonto
EUR und von Fr. 18'500.– ab dem Privatkonto bei der C._____ AG, allesamt lautend auf
den Beschuldigten, sowie die Verwendung der beschlagnahmten Vermögenswerte zur
Deckung der Verfahrenskosten an; hernach seien die Kontosperren in Anwen- dung von
Art. 267 Abs. 3 StPO aufzuheben (Urk. 72 S. 62 f.).

- 48 - 3. Die Verteidigung beantragt die Aufhebung der entsprechenden Dispositivzif- fern
des vorinstanzlichen Urteils sowie die Aufhebung der betreffenden Konto- sperren (Urk. 75
S. 3; Urk. 85 S. 3 und 14). 4. Ist die Beschlagnahme eines Gegenstandes oder
Vermögenswertes nicht vorher aufgehoben worden, so ist über seine Rückgabe an die
berechtigte Per- son, seine Verwendung zur Kostendeckung oder über seine Einziehung im
End- entscheid zu befinden (Art. 267 Abs. 3 StPO). Die Beschlagnahme von Kontogut-
haben bei einer Bank als provisorische Massnahme erfolgt durch eine Konto- sperre (vgl.
Art. 266 Abs. 4 StPO; vgl. zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 6B_1362/2020 vom 20.
Juni 2022 E. 23.6.2). 5. Gemäss Art. 268 Abs. 1 lit. a StPO kann vom Vermögen der
beschuldigten Person so viel beschlagnahmt werden, als voraussichtlich zur Deckung der
Ver- fahrenskosten und Entschädigungen nötig ist (vgl. auch Art. 263 Abs. 1 lit. b StPO).
Dabei braucht der Gegenstand der Beschlagnahme keinen Zusammen- hang aufzuweisen
mit der untersuchten Tat bzw. den Vermögenswerten, die aus ihr hervorgegangen sind. Es
wird also nicht vorausgesetzt, dass die Gegenstände und Vermögenswerte einen
mutmasslichen Konnex zur inkriminierten Tat aufwei- sen. Die Beschlagnahme zur
Kostendeckung ist aber weiter an die Voraus- setzung geknüpft, dass sie voraussichtlich
nötig ist zur Sicherung der Bezahlung der genannten Kosten. Es bedarf also
Anhaltspunkten, dass sich der Beschul- digte allenfalls seinen Zahlungspflichten entziehen
könnte (BOMMER/GOLDSCHMID, a.a.O., N 1 und N 8 zu Art. 268 StPO;
HEIMGARTNER in: DONATSCH/LIEBER/SUM- MERS/WOHLERS [Hrsg.],
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N 6a und N 7
zu Art. 268 StPO). 6. Die von der Vorinstanz definitiv beschlagnahmten Vermögenswerte
reichen teilweise aus, um die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens
beider Instanzen, inkl. Kosten der amtlichen Verteidigung, zu decken. Angesichts der Höhe
der Verfahrenskosten erscheint zudem denkbar, dass sich der Beschul- digte seinen
Zahlungspflichten entziehen könnte, zumal er sich als völlig unschul- dig erachtet. In
Anwendung von Art. 268 Abs. 1 lit. a StPO und Art. 267 Abs. 1 StPO ist daher die von der
Vorinstanz getroffene Anordnung (Dispositivziffern 5

- 49 - und 6 sowie 8 und 9) zu bestätigen und die dem Beschuldigten auferlegten Ver-
fahrenskosten (vgl. dazu Erw. VII.) – soweit ausreichend – durch die Beschlag- nahmungen
zu decken. Nach Vollzug der Überweisungen an das Zentrale In- kasso des Obergerichts
des Kantons Zürich sind die jeweiligen Kontosperren auf- zuheben. VI.
Schadenersatzbegehren der Privatklägerin 1 1. Die Vorinstanz verpflichtete den
Beschuldigten, der Privatklägerin 1 Scha- denersatz von Fr. 75'000.– zuzüglich Zins von 5
% seit 11. Januar 2024 und zu- züglich aufgelaufenen Zins von Fr. 12'020.55 zu bezahlen
(Urk. 72 S. 71 Disposi- tivziffer 12). Im Mehrbetrag verwies sie deren



Schadenersatzbegehren auf den Weg des Zivilprozesses. 2. Der Beschuldigte hat für den
Fall einer Verurteilung keine substantiierten Einwendungen zu diesem Punkt vorgebracht
(vgl. Urk. 85 S. 14), weshalb auf die diesbezüglichen Erwägungen der Vorinstanz
verwiesen werden kann (Urk. 72 S. 56-59). Nachdem der Beschuldigte auch in zweiter
Instanz des Betrugs im Um- fang von Fr. 75'000.– sowie der Urkundenfälschung schuldig
gesprochen wird, ist er folglich in Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheids zu
verpflichten, der Pri- vatklägerin 1 Schadenersatz von Fr. 75'000.– zuzüglich Zins von 5 %
seit 11. Ja- nuar 2024 zu bezahlen. Bezüglich des über die Fr. 75'000.– hinausgehenden
Schadenersatzes, den die Privatklägerin 1 in ihrem Begehren fordert (vgl. Urk. 36), erweist
sich das Schadenersatzbegehren indes als illiquid (Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO). Im
Mehrbetrag (zuzüglich aufgelaufener Zins) ist das Begeh- ren daher auf den Weg des
Zivilprozesses zu verweisen. VII. Kosten- und Entschädigungsfolgen

E. 3.3.5
Der Beschuldigte bestätigte gemäss dem vorstehend erstellten Sachver- halt mit seiner
Unterschrift im Kreditantragsformular wissentlich und willentlich den falsch angegebenen
Umsatzerlös der O._____ AG. Wie bereits dargelegt (vgl. vorne Erw. III.C.3.2.4.), war der
Kreditantrag ausreichend klar ausgefüllt, so- dass die Bank ohne weitere Abklärungen auf
die darin enthaltenen Angaben ab- stellen konnte. Insbesondere liessen die massgebliche
Umsatzangabe im Block 1 sowie der daraus rechnerisch abgeleitete Kreditbetrag keinen
Zweifel über die Grundlage des beantragten Kredits bestehen. Die Beweiseignung des
Dokuments war damit entgegen der Verteidigung unzweifelhaft gegeben. Der Beschuldigte
hat sich deshalb mit Blick auf die vorstehend zitierte bundesgerichtliche Recht- sprechung
in Bestätigung des vorinstanzlichen Entscheides der Urkundenfäl- schung im Sinne von
Art. 251 Ziff. 1 StGB strafbar gemacht, nachdem auch dies- bezüglich weder
Rechtfertigungs- oder Schuldausschlussgründe ersichtlich sind. Er ist dementsprechend der
Urkundenfälschung im Sinne von Art. 251 Ziff. 1 StGB schuldig zu sprechen. D. Vorwurf
der Geldwäscherei 1. Anklagevorwurf / Vorbemerkung

E. 3.4
In jedem Fall muss eine sog. Vereitelungshandlung vorliegen und die vorge- nommenen
Handlungen müssen mithin geeignet sein, die Einziehung der verbre- cherisch erlangten
Vermögenswerte zu vereiteln. Ob dies zutrifft, ist im Einzelfall zu bestimmen (vgl. BGE
144 IV 172 E. 7.2.2; 129 IV 238 E. 3.3). Strafbar ist die Vereitelungshandlung als solche,
unbesehen eines Vereitelungserfolgs (BGE 136 IV 188 E. 6.1; Urteil des Bundesgerichts
6B_627/2012 vom 18. Juli 2013 E. 1.1). Die Handlung muss typischerweise geeignet sein,
die Einziehung zu gefährden. Sie setzt aber keine komplizierten Finanztransaktionen und
keine erhebliche kri- minelle Energie voraus. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts
kommt selbst einfachsten Tathandlungen die Eignung zu, die Einziehung der Verbre-
chensbeute zu vereiteln (Urteil des Bundesgerichts 6B_321/2010 vom 25. August 2010 E.
3.1 mit weiteren Hinweisen). Bei einer blossen Verlängerung einer Pa- pierspur ("paper
trail") liegt in der Regel keine Geldwäscherei vor, etwa bei einer Überweisung von einem
Konto auf ein anderes im Inland, solange keine weiteren Verschleierungshandlungen
vorliegen und die Vermögenswerte dort noch einzieh- bar sind (BGE 144 IV 172 E. 7.2.1 f.;
129 IV 238 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_217/2013 vom 28. Juli 2014 E. 3.1).

E. 3.4.1



Der Beschuldigte hat zwar wiederholt betont, er habe von Buchhaltung zu wenig verstanden
und sei deshalb gar nicht in der Lage gewesen, die Bücher selbst zu führen, weshalb er
Dritte damit beauftragt habe (Urk. 4/1 F/A 16, 20-22, 26 und 28 f.; Prot. I S. 37 f.). Gerade
diese Aussagen zeigen aber auch auf, dass er sich seiner Buchführungspflicht durchaus
bewusst war. Gleichwohl unterliess er es, sich auch nur elementar über den tatsächlichen
Stand der Buchhaltung zu informieren oder die delegierte Arbeit in irgendeiner Weise zu
überwachen, und begnügte sich damit, die Verantwortung vollständig auf den Treuhänder
bzw. seine Angestellte Q._____ abzuwälzen. Dabei verfängt auch die Argumentation der
Verteidigung nicht, wonach der Beschuldigte stets auf deren fachliche Kompe- tenz vertraut
habe und aufgrund seiner fehlenden Kenntnisse nicht in der Lage gewesen sei, die
Richtigkeit und Vollständigkeit der Buchhaltung zu beurteilen, weshalb höchstens eine
fahrlässige Unterlassung im Sinne von Art. 325 StGB an- genommen werden könne, die
allerdings bereits verjährt sei (Urk. 57 Rz. 32; vgl. Urk. 85 Rz. 29). Fahrlässigkeit wäre nur
dann gegeben, wenn der Beschuldigte die Pflichtverletzung aufgrund mangelnder
Aufmerksamkeit nicht bemerkt hätte. Vorliegend hätte dem Beschuldigten aber aufgrund
des für ihn auch als Laie er- kennbaren Missstands, dass ab Februar 2020 keinerlei
Buchungen mehr vorge- nommen wurden und auch noch kein Jahresabschluss 2019 vorlag,
bewusst sein müssen, dass die Buchhaltung der O._____ AG nicht mehr korrekt geführt
wurde. Seinen Aussagen ist jedoch zu entnehmen, dass er über Jahre hinweg keinen
Einblick in das Buchhaltungssystem nahm und sich lediglich auf den Kontostand

- 19 - beschränkte (Prot. I S. 12 und 38). Damit liegt nicht ein blosses Übersehen oder
fahrlässiges Verkennen seiner Pflicht vor, sondern ein bewusstes Unterlassen. Der
Beschuldigte fragte weder beim Treuhänder noch bei der Angestellten Q._____ nach und
verlangte weder eine Zwischenbilanz noch andere Nachweise über die laufende
Buchführung. Dass der Beschuldigte keinerlei Überprüfung vor- nahm, belegt, dass er es
bewusst dem Zufall überliess, ob eine Buchhaltung ge- führt wurde oder nicht. Dieses
Verhalten geht über blosse Fahrlässigkeit hinaus und erfüllt den Eventualvorsatz im Sinne
von Art. 166 StGB.

E. 3.4.2
Nach dem Gesagten nahm der Beschuldigte in Kauf, dass ab Fe- bruar 2020 keine aktuelle
und korrekte Buchhaltung mehr geführt wurde und die Vermögenslage der O._____ AG in
diesem Zeitraum bis zum Konkurszeitpunkt nicht erkennbar war. Der subjektive Tatbestand
von Art. 166 StGB ist somit eben- falls erfüllt. 4. Zwischenfazit Nachdem keine
Rechtfertigungs- und Schuldausschlussgründe ersichtlich sind, ist der Beschuldigte der
Unterlassung der Buchführung im Sinne von Art. 166 StGB (konkret wegen Unterlassung
der Führung der Buchhaltung im Tatzeitraum von Februar bis Juli 2020) schuldig zu
sprechen. C. Vorwurf des Betrugs und der Urkundenfälschung 1. Anklagevorwurf /
Vorbemerkung

E. 3.5
In subjektiver Hinsicht verlangt die Geldwäscherei einen doppelten Vorsatz: Einerseits
muss der Täter wissen oder mit der Möglichkeit rechnen, dass das von ihm gewählte
Verhalten wahrscheinlich die verbotene Vereitelungshandlung be- wirkt, und dies als Folge
seines Verhaltens zumindest in Kauf nehmen. Anderer- seits muss er wissen oder mit der
Möglichkeit rechnen und zumindest in Kauf nehmen, dass es sich um Vermögenswerte
handelt, die aus einem Verbrechen herrühren (Urteil des Bundesgerichts 6B_216/2021 vom



16. Februar 2022 E. 2.1). Dem Täter muss nach der "Parallelwertung in der Laiensphäre"
bewusst sein,

- 41 - dass die Vermögenswerte aus einer schwerwiegenden Vortat stammen, die er-
hebliche Sanktionen nach sich zieht. Die genauen Umstände der Vortat muss er indes nicht
kennen (BGE 138 IV 1 E. 4.2.2; vgl. ACKERMANN, in: Kommentar Ein- ziehung,
organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Bd. I, Zürich 1998, § 15 N 73 ff.).

E. 3.6
Die vorliegend in Frage stehenden Handlungen bestehen in der Überwei- sung des
Covid-19-Kredits vom Geschäftskonto auf das Privatkonto des Beschul- digten und den
anschliessenden Bargeldbezügen in der Höhe von insgesamt Fr. 110'000.–. Ob diese
Dispositionen im Sinne der bundesgerichtlichen Recht- sprechung typischerweise geeignet
sind, die Einziehung zu vereiteln oder ob sie einem blossen "paper trail" entsprechen, ist
fraglich. Der Beschuldigte hat konsis- tent dargelegt, dass er seit Jahren einen grossen Teil
seiner geschäftlichen und privaten Ausgaben in bar tätige (vgl. Urk. 4/1 S. 15-17; Urk. 4/3
S. 13; Prot. I S. 19 f. und 28 f.; Prot. II S. 25 f.). Diese Praxis ist – wie auch der
Beschuldigte nachvollziehbar erklärte (Prot. II S. 25) – in der Autobranche durchaus üblich.
Die vorgenommenen Bargeldbezüge entsprechen somit seinem üblichen Zahlungs- modus
und weichen weder in Häufigkeit noch in Höhe von seinem alltäglichen Muster ab. Die
Handlungen stellen damit einen Verbrauch von (vorliegend im Um- fang von Fr. 75'000.–)
deliktisch erlangten Vermögenswerten dar und damit keine auf eine Verschleierung
gerichtete Handlung (vgl. dazu auch Urteile des Kantons- gerichts Basel-Landschaft 460 21
102 vom 7. Juni 2022 und 100 09 99 vom 1. Dezember 2009; Urteil des Obergerichts des
Kantons Zürich SB190303 vom 11. Dezember 2019 Erw. III.2.). Entscheidend ist
vorliegend zudem, dass keinerlei Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschuldigte in
Verschleierungsabsicht handelte. Vielmehr decken sich die Bargeldbezüge vollständig mit
seiner langjäh- rigen gewöhnlichen Praxis. Unter diesen Umständen kann ihm nicht
vorgeworfen werden, er habe gewusst oder zumindest für möglich gehalten, dass seine
Hand- lungen die spätere Einziehung der deliktisch erlangten Gelder erschweren könn- ten.
Der Beschuldigte handelte damit nicht tatbestandsmässig im Sinne von Art. 305bis Ziff. 1
StGB.
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E. 3.7
Schlussfolgernd ist der Beschuldigte vom Vorwurf der Geldwäscherei im Sinne von Art.
305bis Ziff. 1 StGB freizusprechen. IV. Strafe 1. Ausgangslage

E. 7
November 2025 vorgeladen (Urk. 81). Am 4. Juli 2025 wurde den Parteien eine Änderung
der Gerichtsbesetzung bekanntgegeben (Urk. 82). Der Beschuldigte liess am 6. November
2025 das Datenerfassungsblatt einreichen (Urk. 84). Die Berufungsverhandlung fand
sodann am 7. November 2025 in Anwesenheit des Beschuldigten in Begleitung seiner
amtlichen Verteidigerin Rechtsanwältin lic. iur.

- 10 - Y1._____ statt (Prot. II S. 4). Der Beschuldigte liess die eingangs ausgeführten
Berufungsanträge stellen (Prot. II S. 4 f.; Urk. 85 S. 3 f.). II. Prozessuales 1. Umfang der
Berufung



E. 10
(Aufhebung der Kontosperre für das Kontokorrent Private USD bei der C._____ AG,
lautend auf B._____, Konto-Nr. 9, IBAN CH12), 11 (Aufhebung der Grundbuchsperre
hinsichtlich der Liegenschaft G._____-weg 13, H._____, Grund- buchblatt 14), 13-18
(Verweisung der Schadenersatzbegehren der Privatklägerin- nen 2-7 auf den Zivilweg) und
19-20 (Kostenfestsetzung) des vorinstanzlichen Ur- teils. Es ist vorab mittels Beschluss
festzustellen, dass das angefochtene Urteil des Bezirksgerichts Dietikon vom 11. Juli 2024
in diesem Umfang in Rechtskraft erwachsen ist.

- 11 - 2. Weitere prozessuale Vorbemerkungen

E. 15
August 2023 E. 5.2; 6B_931/2021 vom 15. August 2022 E. 3.2; 7B_293/2022 vom 6.
Januar 2024 E. 2.2.1).

- 12 - III. Schuldpunkt A. Allgemeines Zu den allgemeinen Grundsätzen der
Sachverhaltserstellung und der Beweis- würdigung kann vorab auf die zutreffenden
Ausführungen der Vorinstanz verwie- sen werden (Urk. 72 S. 8 f.). B. Vorwurf der
Unterlassung der Buchführung 1. Anklagevorwurf / Vorbemerkung

E. 20
Jahren nie eine Zwischenbilanz oder eine andere Art von Rechnungsbilanz

- 17 - aus dem Buchhaltungssystem gezogen zu haben (Prot. I S. 12). Schliesslich er- klärte
er, er habe die Buchhaltung nicht überwachen können, da er viel zu wenig davon verstehe.
Seine "Überprüfung" der finanziellen Lage der O._____ AG habe sich ausschliesslich
darauf beschränkt, ob auf dem Konto genügend Geld vorhan- den gewesen sei (Prot. I S. 37
f.). Auch anlässlich der Berufungsverhandlung räume er ein, den Stand der Buchführung
durch Frau Q._____ nicht kontrolliert zu haben (Prot. II S. 13). Damit steht fest, dass sich
der Beschuldigte überhaupt nicht um die Buchhaltung kümmerte, sondern diese vielmehr
ohne jegliche Kon- trolle oder Nachfrage "blind" dem Treuhänder und seiner Angestellten
überliess. Soweit die Verteidigung geltend macht, Frau Q._____ hätte den Beschuldigten
über ihre Überlastung oder das Ausbleiben buchhalterischer Arbeiten informieren müssen,
geht auch dieses Argument fehl. Es war nicht an ihr, sich beim Beschul- digten zu melden.
Die Verantwortung für die Kontrolle der mit der ordnungsge- mässen Buchführung
betrauten Person lag ausschliesslich beim Beschuldigten. Gerade vor dem Hintergrund, dass
Frau Q._____ ihre Tätigkeit bei der O._____ AG erst im Februar 2020 aufnahm und somit
eine neue, unerfahrene Angestellte war, hätte der Beschuldigte ein besonderes Augenmerk
auf ihre Tätigkeit legen müssen. Hinzu kommt, dass dem Beschuldigten bekannt war, dass
Frau Q._____ neben buchhalterischen Aufgaben weitere Tätigkeiten zu erfüllen hatte und
nur in einem Teilzeitpensum beschäftigt war (gemäss Arbeitsvertrag: 20-40 % bzw. wö-
chentliche Arbeitszeit von 8-16 Stunden; Beilage zu Urk. 5). Unter diesen Um- ständen
hätte der Beschuldigte erst recht Anlass gehabt, sich regelmässig zu ver- gewissern, ob sie
in der Lage war, die Buchhaltung ordnungsgemäss zu führen. Stattdessen unterliess er
jegliche Rückfragen oder Überprüfungshandlungen. Ent- gegen der Verteidigung stellt
dieses Verhalten sehr wohl eine Verletzung der Buchführungspflicht dar.

E. 21
April 2023 E. 7.2.5.2).
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